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Traktanden 

1) Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 

2) Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

 Genehmigung der Jahresrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von      
CHF 881‘125.59 und Nettoinvestitionen von CHF 66‘331.50 

3) Totalrevision Gemeindeordnung 

4) Wahlen, Kommissionen und Behörden  
a) Orientierung über die Ersatzwahl Gemeinderat  
b) Nachwahl Bau- und Planungskommission 
c) Ersatzwahl Sozialhilfebehörde 
d) Ersatzwahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
e) Nachwahl Sekundarschulrat Liestal 
f) Orientierung über Ackerbaustellenleiter 

5) Diverses & Informationen   
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Protokoll und Erläuterungen 

Das Beschlussprotokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung sowie weitere Informa-

tionen zu den Traktanden sind ab dem 19. Mai 2026 online unter https://www.seltisberg.ch/po-

litik/gemeindeversammlung oder direkt über den QR-Code abrufbar. Ebenfalls können die Un-

terlagen ab dem 19. Mai 2026 in Papierform bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Einladung zur Teilnahme 

Die Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung wird mind. 10 Tage im Voraus in sämtli-

che Haushaltungen der Gemeinde verteilt. 

Eingeladen sind alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde. Die Versammlung 

ist öffentlich. Nicht stimmberechtigte Personen werden gebeten, im speziell gekennzeichneten 

Bereich Platz zu nehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
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Erläuterungen zur Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 

3. Juni 2026, 19:00 Uhr, Mehrzweckhalle Seltisberg 

Tonaufnahme der Einwohnergemeindeversammlung 

Damit das ausführliche Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung einfacher verfasst 

werden kann, unterbreitet der Gemeinderat den Vorschlag, die Einwohnergemeindeversamm-

lung auf Tonband aufzunehmen. 

Gemäss § 53, Abs. 3 des Gemeindegesetzes benötigt eine Tonaufnahme die Zustimmung der 

Einwohnergemeindeversammlung.  

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der Aufnahme der Ver-

sammlung auf Tonband für die Verfassung des ausführlichen Protokolls zuzustimmen. 

Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 
   vom 3. Dezember 2025 

Das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 ist un-

ter https://www.seltisberg.ch/politik/gemeindeversammlung oder direkt über den QR-Code ab-

rufbar. Ebenfalls können die Unterlagen ab dem 19. Mai 2026 in Papierform bei der Gemein-

deverwaltung eingesehen werden.  

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Protokoll der Einwoh-

nergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 zu genehmigen. 
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Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

Erfolgsrechnung  

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 6‘333‘357.90 und einem Er-
trag von CHF 7‘214‘483.49 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 881‘125.59 ab. Die Abwei-
chung gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 44‘812.00 beträgt CHF 
836‘313.59. Das bessere Ergebnis entstand im Wesentlichen durch die Aufwertung einer Par-
zelle im Finanzvermögen von CHF 420‘000.00, den Erhalt eines Betrages aus dem horizonta-
len Finanzausgleich von rund CHF 102‘000.00 und höheren Steuereinnahmen. 

In den Bereichen 0 Allgemeine Verwaltung (CHF 151‘000.00), 2 Bildung (CHF 76‘000.00), 3 
Kultur/Sport/Freizeit/Kirche (CHF 5‘000.00), 4 Gesundheit (CHF 91‘000.00), 6 Verkehr (CHF 
55‘000.00) und 8 Volkswirtschaft (CHF 15'000.00) war der Nettoaufwand jeweils höher als 
budgetiert. Im Bereich 9 Finanzen und Steuern ist der Nettoertrag (CHF 1‘196‘000.00) höher. 
Darin ist die erwähnte einmalige Aufwertung einer Sachanlage des Finanzvermögens enthal-
ten. Alle wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 10‘000.00) pro Position werden in der Gesamt-
fassung der Jahresrechnung detailliert erläutert. 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 324.45 auf. 
Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 20‘425.00. Die Abwasserbeseitigung schliesst mit 
einem Mehraufwand von CHF 144‘078.38 ab und budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 
103‘630.00. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 
10‘999.55 anstatt des budgetierten Mehrertrages von CHF 12‘390.00 aus. Für die Spezialfi-
nanzierung Antennen- und Kabelanlage wurde ein Mehraufwand von CHF 16‘775.00 budge-
tiert und aus der Jahresrechnung resultiert nun ein Ertragsüberschuss von CHF 41‘474.99. 
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Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung 2025 weist Ausgaben von CHF 48‘331.50 und negative Einnahmen 
von CHF 18‘000 aus. Die Nettoinvestition beträgt somit CHF 66‘331.50. Investiert wurde in die 
IT-Infrastruktur der Schule und die Wasserleitung zum Reservoir Galms. Die negativen Ein-
nahmen entstanden durch rektifizierte Anschlussgebühren aus Vorjahren. 

Bilanz 

Mit der Umfinanzierung eines Kontokorrentkredits der Basellandschaftlichen Kantonalbank in 
ein Festzinsdarlehen bei der Raiffeisenbank konnte eine Liquiditätsreserve geschaffen wer-
den. Aufgrund der Aufwertung erhöhten sich die Sachanlagen des Finanzvermögens. Bedingt 
durch die geringe Investitionstätigkeit und den vorgenommenen Abschreibungen sank das 
Verwaltungsvermögen um rund CHF 325‘000.00 auf CHF 8‘011‘650.99 per Ende 2025. Die 
Kreditoren konnten gegenüber dem Vorjahreswert rund CHF 176‘000.00 reduziert werden. Bei 
den Darlehen wurde das 10-jährige Darlehen von CHF 1.0 Mio. amortisiert. Dieses wurde da-
mals der Bürgergemeinde zur Verfügung gestellt und ist nun vollständig zurückbezahlt. Das 
Eigenkapital beträgt per 31.12.2025 CHF 2‘171‘368.54. Die Nettoschuld des Gesamthaushalts 
beträgt per Ende 2025 CHF 2‘956‘103.00 oder pro Einwohner CHF 2‘170.41 und konnte er-
heblich reduziert werden. 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist per Ende Jahr ein Eigenkapital von CHF 
1‘492‘901.38 und eine Nettoschuld von CHF 1‘559‘091.00 aus. Die Spezialfinanzierung Ab-
wasserbeseitigung weist per 31.12.2025 ein Eigenkapital von CHF 819‘116.81 auf, was dem 
Nettovermögen entspricht. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung hat per Ende 2025 ein 
Eigenkapital von CHF 18‘937.62, was ebenfalls dem Nettovermögen entspricht. Die Spezialfi-
nanzierung Antenne verfügt über ein Eigenkapital von CHF 351‘823.71 und einem Nettover-
mögen von CHF 83‘375.00. 
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Die komplette Jahresrechnung 2025 mit allen Anhängen kann am Schalter der Gemeindever-
waltung eingesehen werden und ist auf der Homepage der Gemeinde Seltisberg aufgeschal-

tet: https://www.seltisberg.ch/politik/gemeindeversammlung. 
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Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung: 

Die Jahresrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 881‘125.59 und Nettoinves-

titionen von CHF 66‘331.50 zu genehmigen.  
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Traktandum 3: Totalrevision Gemeindeordnung 
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Die bestehende Gemeindeordnung wurde einer vollständigen Überarbeitung unterzogen und 
wird nun als Totalrevision der Gemeindeversammlung vorgelegt. Aufgrund der Totalrevision 
wird auf eine synoptische Darstellung verzichtet.  

Der Gemeinderat hat die revidierte Gemeindeordnung mit Beschluss Nr. 176 vom 30. Sep-
tember 2025 genehmigt und zur Vorprüfung an die Finanz- und Kirchendirektion des Kantons 
Basel-Landschaft weitergeleitet. Mit Vorprüfbescheid vom 28. Oktober 2025 hat der Kanton 
Basel-Landschaft die Genehmigung unter Vorbehalt der Umsetzung aller als zwingend be-
zeichneten Anmerkungen in Aussicht gestellt. Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 43 vom 31. 
März 2026 genehmigte der Gemeinderat die erforderlichen Anpassungen sowie die überar-
beitete Gemeindeordnung nach Vorprüfung und legte sie zur Traktandierung an die Einwoh-
nergemeindeversammlung vor. 

Im Rahmen der Totalrevision wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 

 Der Ingress wurde redaktionell angepasst.  
 Behördenorganisationen und Kommissionen wurden ergänzt, die Mitgliederanzahl prä-

zisiert und basierend auf bestehenden Verträgen oder Statuten festgelegt.  
 Bei beratenden Kommissionen wurde eine Mindest- und Höchstzahl von Mitgliedern 

definiert, um einem möglichen Mitgliedermangel besser begegnen zu können.  
 Für Gemeindebehörden mit Exekutivbefugnissen sowie für Kontrollorgane ist gemäss 

Praxis des Fachbereichs Gemeinden keine Mindest- oder Höchstzahl an Mitgliedern 
vorgesehen.  

 Zahlreiche Präzisierungen im Text wurden vorgenommen, insbesondere im Bereich 
der Finanzzuständigkeiten. Alte Begrifflichkeiten wie beispielsweise „Voranschlag“ 
wurden durch „Budget“ ersetzt, wodurch die Paragrafen klarer und verständlicher ge-
staltet wurden.  

Der Beschluss über die Genehmigung der totalrevidierten Gemeindeordnung durch die Ein-
wohnergemeindeversammlung erfolgt am 3. Juni 2026. Nach der allfälligen Annahme wird die 
Gemeindeordnung zur Genehmigung an die Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-
Landschaft übermittelt. Gleichzeitig wird das obligatorische Referendum gemäss § 48 Abs. 1 
lit. a des Gesetzes über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, 
GemG; SGS 180) als Urnenabstimmung für den 27. September 2026 festgelegt. 

Die Gemeindeordnung tritt erst nach der Annahme durch die Einwohnergemeindeversamm-
lung, der erfolgreichen Urnenabstimmung sowie der Genehmigung durch den Kanton am 1. 
Januar 2027 in Kraft.

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Totalrevision der Ge-

meindeordnung per 1. Januar 2027 zu genehmigen.  

Nach dem erfolgten Beschluss der Gemeindeversammlung unterliegt die Gemeindeordnung 

gemäss § 48 Abs. 1 lit. a Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden 

(Gemeindegesetz, GemG; SGS 180) dem obligatorischen Referendum, d.h. der Beschluss 

bedarf noch einer Urnenabstimmung. 
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Traktandum 4: Wahlen, Kommissionen und Behörden 

a) Orientierung über die Ersatzwahl Gemeinderat 
 Amtsperiode 01.07.2024 – 30.06.2028 

Ersatzwahl im Rahmen einer kommunalen Wahl am 27. September 2026. 

Ressorts: Soziale Sicherheit und Gesundheit, Hundewesen, Musikschule und schulergän-
zende Betreuung, Öffentlichkeitsarbeit. 
Ressorts Stellvertretung: Gemeindeliegenschaften, Denkmalpflege und Heimatschutz, 
Verkehr, Antennen- und Kabelanlagen, Wasserversorgung, Abwasserversorgung, 
Vermessungen. 

Austritt per Ende September:   Bettina Jost-Rossi  

Rücktritt aus dem Gemeinderat und Ersatzwahl 
Bettina Jost-Rossi hat sich entschieden, per Ende September 2026 aus dem Gemeinderat 
auszutreten.  
Der Gemeinderat sowie die Gemeindeverwaltung bedauern ihren Rücktritt sehr und dan-
ken Frau Jost-Rossi herzlich für ihr Engagement und die wertvolle Arbeit während ihrer 
Amtszeit. 
Die Ersatzwahl für den verbleibenden Teil der Amtsperiode bis zum 30. Juni 2028 wird 
auf den 27. September 2026 festgesetzt. Eine allfällige Nachwahl findet am 29. November 
2026 statt. 
Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl vom 27. Septem-
ber 2026 werden gebeten, ihre Kandidatur bis spätestens 10. August 2026 bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen, damit diese im Gemeindeanzeiger August 2026 veröf-
fentlicht werden kann. 

Persönliche Nachricht der Gemeinderätin B. Jost-Rossi 
Sehr geehrte Seltisbergerinnen und Seltisberger, 
Obwohl ich mir zum Ziel gesetzt habe, meinen Einsatz als Gemeinderätin bis mind. zum 
Ende der Legislatur im Juni 2028 weiterzuführen, kann ich das jetzt aus persönlichen und 
privaten Gründen nicht erfüllen.  
Persönlich, weil ich in den strategischen Punkten in meinen Ressorts kaum zur v.a. finan-
ziellen Verbesserung für die Gemeinde etwas beitragen kann und privat, weil ich vermehrt 
Verpflichtungen in meinen nahen Umfeld wahrnehmen muss, welche eine gründliche und 
pflichtbewusste Bearbeitung der Dossiers nicht mehr gewährleisten. 
In meinem "Bewerbungsschreiben" vom Juni 2022 habe ich unter anderem meine Nähe 
zur Umwelt, Natur und den Menschen, sowie meine Stärken und Schwächen wie zuhören, 
Kompromisse suchen, Lösungen anstreben, aktiv und manchmal ungeduldig werden und 
meine Direktheit notiert. Ich merke nun vermehrt, dass ich operativ/aktiv mehr für unser 
Dorf und die Bevölkerung machen könnte und weiterhin auch machen werde. 
Ganz bestimmt habe ich den vergangenen vier Jahren sehr viel auch über unser schwei-
zerisches Milizsystem gelernt und möchte keinen Moment missen. Zudem habe ich echt 
interessante Menschen und "Geschäfte" kennengelernt, welche mich weiterhin begleiten 
und inspirieren werden. 
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Ein ganz grosses Dankeschön geht an meine Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, mit 
welchen ich in den letzten vier Jahren viele Stunden konstruktiv, kritisch und zukunftsori-
entiert für Seltisberg zusammenarbeiten durfte. Ein ebenso grosser Dank gebührt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie des Werkhofes. Durch ihre 
prompte und professionelle Zusammenarbeit werden wir als Exekutive sehr gut unterstützt 
und entlastet. 

Die Gemeinde ist auf einem guten Weg, aber die Mit-Arbeit geht nicht aus. Bekanntlich ist 
der Weg ja das Ziel, und darauf muss man sich konzentrieren. 

Ich danke allen für die Mitarbeit, das Mitdenken und auch das Verständnis. 

Seltisberg bleibt immer mein Heimatort und hoffentlich noch lange mein Wohnort, also 
werden Sie mich immer mal wieder antreffen. Ich freue mich weiterhin auf regen Aus-
tausch.  

Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen und freundlichem Gruss 
Bettina Jost-Rossi 

b) Nachwahl Bau- und Planungskommission
 Amtsperiode 01.07.2024 – 30.06.2028 
 2 Sitze vakant – Zur Wahl stellen sich:  keine Kandidaturen 

c)  Ersatzwahl Sozialhilfebehörde
Amtsperiode 01.01.2025 – 31.12.2028 
2 Sitze vakant – Zur Wahl stellt sich:   keine Kandidatur 

Austritt per Februar 2026:   Urs Rüegger 

d) Ersatzwahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
Amtsperiode 01.07.2025 – 30.06.2028 
2 Sitze vakant – Zur Wahl stellt sich:   keine Kandidatur 

Austritt per Januar 2026:   Beat Hersperger  

e) Nachwahl Sekundarschulrat Liestal
Amtsperiode 01.08.2024 – 31.07.2028 

1 Sitz vakant – Zur Wahl stellt sich:   keine Kandidatur 

f) Orientierung über Ackerbaustellenleiter
Austritt per 31. Dezember 2025:   Bruno Tschopp  

Eintritt per 1. Januar 2026:   Daniel Kammermann 

Wahlvorschläge können schriftlich zu Handen des Gemeinderates eingereicht oder direkt an 

der Einwohnergemeindeversammlung gemacht werden.  
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Traktandum 5: Diverses & Informationen 

Weitere Unterlagen zu den Traktanden finden Sie bei der Gemeinde-
verwaltung aufgelegt und auf unserer Internetseite. 


